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Eva-Maria Holzleitner, BSc 

Bundesministerin 

Minoritenplatz 3, 1010 Wien 

 Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 
Dr. Walter Rosenkranz 
Parlamentsdirektion 
Dr.-Karl-Renner-Ring 3 
1017 Wien 

 

Geschäftszahl: 2026-0.032.822 
 

 Wien, 13. März 2026 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Martin Graf und weitere Abgeordnete haben am 

13. Jänner 2026 unter der Nr. 4515/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „NGO-Business: 1.650,00 € für LGBTIQ-Videoportraits?“ gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu Frage 1: 

1. Wurden Maßnahmen bzw. Projekte des Vereins „Institut für Konfliktforschung" in der 

zurückliegenden Gesetzgebungsperiode (23.10.2019 - 23.10.2024) von Ihrem Ressort 

gefördert? 

a. Wenn ja, welche und in welcher Höhe? 

b. Wann wurde die Förderung beantragt? 

c. Von wem wurde die Förderung beantragt? 

i. Wurde die statuten-/satzungsmäßige Unterzeichnung des Antrags 

überprüft? 

d. Wann wurde die Förderung genehmigt? 

e. Auf Basis welcher gesetzlichen Grundlagen wurde die Förderung aus 

Bundesmitteln gewährt? 

i. Kamen auch Sonderrichtlinien zur Anwendung? (Bitte um Angabe 

welche) 

f. Erfolgte die Genehmigung vorbehaltlich bestimmter Auflagen? 

i. Wenn ja, mit welchen? 
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ii. Wenn nein, warum nicht? 

g. Wurden Förderentscheidung und Volumen öffentlich bekanntgemacht? 

h. Wie wurde die richtige Verwendung der Mittel durch Ihr Ressort kontrolliert? 

i. Wann? 

ii. Mit welchem Ergebnis? 

iii. Wenn keine Kontrolle erfolgte, warum nicht? 

i. Gab es regelmäßige Berichte oder Evaluierungen zum Erfolg der geförderten 

Maßnahme? 

j. In welcher Höhe wurden für die Maßnahmen bzw. Projekte Eigenleistungen 

durch den Verein „Institut für Konfliktforschung" erbracht? 

 

Der nachstehenden Tabelle kann die vom Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft 

und Forschung (BMFWF) erfolgte Förderung entnommen werden: 

 

Vertragspartner Leistung / Zweck Zeitraum von 

23.10.2019 bis 

23.10.2024 

Vertragssumme 

Institut für 

Konfliktforschung 

Datenerhebung in 

Österreich zur 

„internationalen 

Dunkelfeldstudie über 

Delinquenz und 

Viktimisierung im 

Jugendalter“ 

Fördervertrag vom 

1.03.2022 bis 31. 

03.2023 
 

EUR 79.021,34 

 

Diese Förderung wurde am 31. Jänner 2022 vom Institut für Konfliktforschung beantragt 

und am 25. Februar 2022 auf Basis des Forschungsorganisationsgesetztes (FOG) und der 

Allgemeinen Rahmenrichtlinien für die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln 

(ARR 2014), BGBl. II Nr. 208/2014 genehmigt. Die Genehmigung erfolgte vorbehaltlich der 

Voraussetzung, dass die erhobenen Forschungsdaten archiviert sowie alle 

Studienergebnisse verpflichtend zur Verfügung gestellt werden und sich ein Hinweis auf 

Förderung durch das Ressort in allen Publikationen wiederfindet. Die Bekanntmachung 

über die Förderentscheidung findet sich in der Bundesforschungsdatenbank. Die sachliche 

und rechnerische Prüfung fand im Juni 2023 im Bundesministerium für Bildung, 

Wissenschaft und Forschung statt. Dabei wurde die widmungsgemäße Verwendung der 

Fördermittel festgestellt. Es gab vertragsgemäß einen Zwischenverwendungsnachweis und 

einen abschließenden Verwendungsnachweis zum Erfolg der geförderten Maßnahme. 
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Es wurden vom Verein keine Eigenleistungen erbracht. 

 
Zu Frage 2: 

2. Wurden Maßnahmen bzw. Projekte des Vereins „Institut für Konfliktforschung" in 

dieser Gesetzgebungsperiode (ab 24.10.2024) bislang von Ihrem Ressort gefördert? 

a. Wenn ja, welche und in welcher Höhe? 

b. Wann wurde die Förderung beantragt? 

c. Von wem wurde die Förderung beantragt? 

i. Wurde die statuten-/satzungsmäßige Unterzeichnung des Antrags 

überprüft? 

d. Wann wurde die Förderung genehmigt? 

e. Auf Basis welcher gesetzlichen Grundlagen wurde die Förderung aus 

Bundesmitteln gewährt? 

i. Kamen auch Sonderrichtlinien zur Anwendung? (Bitte um Angabe 

welche) 

f. Erfolgte die Genehmigung vorbehaltlich bestimmter Auflagen? 

i. Wenn ja, mit welchen? 

ii. Wenn nein, warum nicht? 

g. Wurden Förderentscheidung und Volumen öffentlich bekanntgemacht? 

h. Wie wurde die richtige Verwendung der Mittel durch Ihr Ressort kontrolliert? 

i. Wann? 

ii. Mit welchem Ergebnis? 

iii. Wenn keine Kontrolle erfolgte, warum nicht? 

i. Gab es regelmäßige Berichte oder Evaluierungen zum Erfolg der geförderten 

Maßnahme? 

j. In welcher Höhe wurden für die Maßnahmen bzw. Projekte Eigenleistungen 

durch den Verein „Institut für Konfliktforschung" erbracht? 

 

Es wurden keine Maßnahmen bzw. Projekte des Vereins „Institut für Konfliktforschung" in 

dieser Gesetzgebungsperiode gefördert. 

 

Zu den Fragen 3 und 4: 

3. Wurde mit dem Verein „Institut für Konfliktforschung" in der zurückliegenden 

Gesetzgebungsperiode (23.10.2019 - 23.10.2024) von Ihrem Ressort ein Werk bzw. 

Dienstleistungsvertrag abgeschlossen? 

a. Wenn ja, für welche Leistungen/zu welchem Zweck und in welcher Höhe? 

b. Wann wurde der Vertrag geschlossen? 

c. Von wem wurde der Vertragsabschluss initiiert bzw. angebahnt? 

d. Welche konkreten Leistungen waren Gegenstand des Werk- bzw. 

Dienstleistungsvertrag? 
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e. Wurde der Vertrag im Zeitraum adaptiert bzw. angepasst? 

i. Wenn ja, wann? 

ii. Wenn ja, mit welchen Inhalten/Änderungen? 

f. Wurde die Vertragserfüllung durch den Verein „Institut für Konfliktforschung" 

durch Ihr Ressort kontrolliert? 

i. Wenn ja, wann? 

ii. Wenn ja, mit welchem Ergebnis? 

iii. Wenn nein, warum nicht? 

4. Wurde mit dem Verein „Institut für Konfliktforschung" in der laufenden 

Gesetzgebungs-periode (ab 24.10.2024) bislang von Ihrem Ressort ein Werk- bzw. 

Dienstleistungsvertrag abgeschlossen? 

a. Wenn ja, für welche Leistungen/zu welchem Zweck und in welcher Höhe? 

b. Wann wurde der Vertrag geschlossen? 

c. Von wem wurde der Vertragsabschluss initiiert bzw. angebahnt? 

d. Welche konkreten Leistungen waren Gegenstand des Werk- bzw. 

Dienstleistungsvertrag? 

e. Wurde der Vertrag seitdem adaptiert bzw. angepasst? 

i. Wenn ja, wann? 

ii. Wenn ja, mit welchen Inhalten/Änderungen? 

f. Wurde die Vertragserfüllung bereits durch den Verein „Institut für 

Konfliktforschung" durch Ihr Ressort kontrolliert? 

i. Wenn ja, wann? 

ii. Wenn ja, mit welchem Ergebnis? 

iii. Wenn nein, warum nicht? 

 

Der nachstehenden Tabelle kann der am 24. September 2021 vom BMFWF mit dem 

Institut für Konfliktforschung abgeschlossene Werkvertrag entnommen werden: 
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Vertragspartner Leistung / Zweck Zeitraum von 

23.10.2019 bis 

23.10.2024 

Vertragssumme 

Institut für 

Konfliktforschung 

Erstellung der Studie 

„Untersuchung 

Frauenmorde – eine 

quantitative und 

qualitative Analyse“1 

Werkvertrag vom 

24.09.2021 bis 11.2022 
 

Werkvertrag 

gemeinsam mit 

BM.I und BMJ; 

Anteil von 

Frauenbudget:  

EUR 26.443,34 

 

Alle genannten Vertragsabschlüsse erfolgten rechtskonform und entsprechend den 

einschlägigen Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes 2018 idgF. Die für den 

Vertragsabschluss zuständige Organisationseinheit ergibt sich aus der Geschäftseinteilung 

im Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung. Es wurden keine 

Vertragsanpassungen vorgenommen. 

 

Die vertragsgemäße Leistungserbringung wird standardmäßig, basierend auf den 

vereinbarten Vertragsbedingungen, sachlich und rechnerisch kontrolliert. Diese 

Leistungskontrolle erfolgt dabei aus Gründen der Rechtmäßigkeit sowie Sparsamkeit in 

Hinblick auf die allfällige Geltendmachung von Verzugs-, Gewährleistungs- bzw. 

Schadenersatzansprüchen. 

 
Zu Frage 5: 

5. An welchen Veranstaltungen innerhalb Ihres Zuständigkeitsbereichs nahmen 

Vertreter des Vereins „Institut für Konfliktforschung" seit dem 24.10.2024 teil? 

 

Grundsätzlich werden Vertreter:innen von Forschungseinrichtungen zu unterschiedlichen 

Veranstaltungsformaten wie Dialogen, Arbeitsgruppen und Diskussionsveranstaltungen 

des Bundesministeriums für Frauen, Wissenschaft und Forschung eingeladen um von ihrer 

hohen Fachexpertise zu profitieren. Eine standardisierte Auswertung über tatsächliche 

Teilnahmen an diesen unterschiedlichen Veranstaltungsformaten liegt nicht vor. 

 

Eva-Maria Holzleitner, BSc

 

1 https://ikf.ac.at/wp-content/uploads/2023/07/Untersuchung_Frauenmorde.pdf.  
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